
 datenschutz-maximum Version 17.03.2018 10:41, Seite 1 / 1

https://wiki.datenschutz-maximum.de/wiki/erwaegungsgruende/erwgr126?rev=1521279675 Gedruckt 21.05.2026 05:28

ErwGr

Erwägungsgrund 126 - Gemeinsame Beschlüsse

1 Der Beschluss sollte von der federführenden Aufsichtsbehörde und den betroffenen
Aufsichtsbehörden gemeinsam vereinbart werden und an die Hauptniederlassung oder die einzige
Niederlassung des Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters gerichtet sein und für den
Verantwortlichen und den Auftragsverarbeiter verbindlich sein. 2 Der Verantwortliche oder
Auftragsverarbeiter sollte die erforderlichen Maßnahmen treffen, um die Einhaltung dieser
Verordnung und die Umsetzung des Beschlusses zu gewährleisten, der der Hauptniederlassung des
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiters im Hinblick auf die Verarbeitungstätigkeiten in der Union
von der federführenden Aufsichtsbehörde mitgeteilt wurde.

Nutzungshinweis: Auf dieses vorliegende Schulungs- oder Beratungsdokument (ggf.) erlangt der
Mandant vertragsgemäß ein nicht ausschließliches, dauerhaftes, unbeschränktes, unwiderrufliches
und  nicht  übertragbares  Nutzungsrecht.  Eine  hierüber  hinausgehende,  nicht  zuvor  durch
datenschutz-maximum  bewilligte  Nutzung  ist  verboten  und  wird  urheberrechtlich  verfolgt.
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